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Untere Verwaltungsbehörden
- Veterinärämter-

nachrichtlich:
Innenministerium

su& Verordnung (EG) Nr. 1/2005
Tiertransporte bei Außentemperaturen von über 30 Grad

Die unteren Verwaltungsbehörden werdenaus Anlass der aktuellen Witterungslage

gebeten, die von ihnen zugelassenen Transportunternehmer umgehendaufihre Ver-

pflichtung nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 hinzuweisen, dass niemand

eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen darf, wenn denTieren dabeiVer-

letzungen oder unnötige Leiden zugefügt werden könnten. Außerdem sind sie darauf

hinzuweisen, dass nachArtikel 5 Abs. 1 Buchstabe a die Organisatorenbei jeder Be-

förderung dafür Sorge tragen, dass u. a. die Witterungsbedingungenberücksichtigt

werden.

Diese Verpflichtung gilt auch bei der Durchführung von anderen Beförderungenals

langen Beförderungen nachArtikel 2 Buchst. m) der Verordnung (EG) Nr. 1/2005.

Nach Auffassung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ist

bei einer Außentemperatur von über 30°C davon auszugehen,dass den transportier-

ten Tieren unnötige Leiden zugefügt werden könnten.Tiertransporte sind deshalb

auch bei einer Transportdauer unter 8 Stundenbei diesen Temperaturen nicht zuläs-

sig.
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Die unteren Verwaltungsbehörden werden außerdem gebeten, im Rahmenihrer Kon-

trolltätigkeit diesen Aspekt besonders zu berücksichtigen.

Aus Gründender Eilbedürftigkeit ergeht dieser Erlass auch direkt an die unteren Ver-

waltungsbehörden.

 


